Personalabteilung Hochschule Rosenheim IE§
Studentische Hilfskréafte und Tutoren University of Applied Sciences
Einstellung einer Stud. Hilfskraft / eines Tutors /

einer Stud. Aushilfskraft im nicht-wissenschaftl. Bereich

i. d. Fakultat / Studiengang / Bibliothek/ Unmittelbarer Vorgesetzter
etc.
Fur die Mitarbeit
vom bis
bendtigen wir fur die Zeit
[ ] eine Studentische Hilfskraft [ ] eine/n Tutor/in [ ] eine stud. Aushilfskraft

im nicht-wissenschaftl. Bereich

Tatigkeitsbeschreibung
siehe Rickseite

Name des/der Studenten/in |Name Vorname

[ ] Herr [] Frau

erreichbar unter

Telefon E-Mail

Gesamtstunden mind. 20 h| | Bitte nicht ausfullen .
—— Die Bezahlung erfolgt aus:

[] Mitteln der Lehre - TG 73

[] Studienbeitrage - TG 96

[] Drittmitteln-Weiterbildung - TG 80
L] Drittmitteln - TG 72

Projektbezeichnung der Drittmittel

Die fachliche Eignhung i. S. des Art. 33 Abs. 2 BayHSchPG

liegt vor.
Rosenheim, den Rosenheim, den
Unterschrift des unmittelbaren Vorgesetzten Unterschrift des Dekans, bzw. des Beauftragten

I. Andie Haushaltsabteilung - Herrn Thomas Mix

Feststellung der Abteilung Finanzwesen:
Die Mittel sind vorhanden. Die Abrechnung erfolgt unter:

Kapitel Titel

Rosenheim, den

Unterschrift der Haushaltsabteilung

Il. Weiterleitung zur weiteren Bearbeitung

Personalabteilung - Frau Christa Schneider
Studentische Hilfskréfte und Tutoren




Beschéaftigung von studentischen Hilfskraften/ Tutoren/
studentischen Aushilfskraften im nicht-wissenschaftlichen
Bereich

Studentische Hilfskraft / Tutor

Eine Beschéftigung als studentische Hilfskraft / Tutor setzt neben der fachlichen Eignung eine
Uberwiegend wissenschaftsbezogene Beschéftigung voraus. Tatigkeitsmerkmale einer studentischen
Hilfskraft konnen insbesondere sein:

= Vor- und Nachbereitung einer konkreten Lehrveranstaltung / eines konkreten Praktikums
(z.B.: Versuchsaufbau, Erstellung von Ubungsbeispielen, Vorbereitung von Proben, Literatur-
/Internetrecherche)

»  Erstellung/Uberarbeitung von Lehrveranstaltungsunterlagen

=  Beratung und Betreuung von Studierenden im Rahmen einer Laborbetreuung, eines konkreten
Programms oder Projekts

=  Prifungsvorbereitung

=  Mitarbeit in einem konkreten Forschungsprojekt

Tutoren fuhren Unterricht in kleinen Gruppen (Tutorien) zur Vertiefung und Aufarbeitung des in einer
konkreten Lehrveranstaltung vermittelten Stoffes durch. Im Rahmen solcher Tutorien kénnen folgende
Aufgaben Ubertragen werden:

Anleitung zum Studium

Einfiihrung in die Arbeit mit wissenschaftlicher Literatur

Anleitung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens

Durchfiihrung und Korrektur von Ubungen / Tests oder dhnlichen Arbeiten

Vorbereitung auf den in kiinftigen Lehrveranstaltungen gebotenen Stoff (z.B. Mathematik- oder
Physikvorkurs, auch in der vorlesungsfreien Zeit)

Studentische Aushilfskraft im nicht-wissenschaftlichen Bereich

Werden Studierende ausschlief3lich in nicht-wissenschaftlichen Tatigkeitsfeldern eingesetzt, muss ein
Arbeitsvertrag nach TV-L abgeschlossen werden. Typische nicht-wissenschaftliche Tatigkeitsmerkmale
sind:

Aufsicht in der Bibliothek

Aufsicht im Rechenzentrum

Aufsicht in einem Labor ohne Betreuungs- und Beratungsfunktion

Messestand (Aufbau, Standbetreuung)

Catering

Allgemeine Verwaltungstatigkeiten wie Postabfertigung, Kopierarbeiten, Offentlichkeitsarbeit,
Koordination der Lehrbeauftragten, Archivierung, Biichersortierung

=  Erstellung einer Homepage

= Datenbankrecherche ohne Bezug zu einer Lehrveranstaltung

= EDV-Wartungsarbeiten

Vermischen sich Tatigkeiten einer studentischen Hilfskraft mit Tatigkeiten einer Aushilfskraft im nicht-
wissenschatftlichen Bereich, so ist ein Stud. Hilfskraftvertrag zu schlieRen. Die geringfligigeren Tatigkeiten
im nicht-wissenschaftlichen Bereich miissen allerdings im Anforderungsformular mit angegeben werden.



	Anforderungsformular 02.08.10-1
	Beschäftigung von studentischen Hilfskräften01.10.10-1

